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Frankfurt, 15. April 2010

Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. begrüßt die Forderung nach eigenständigem Berufsbild für reine Honorarberater 

Seit über 10 Jahren tritt der FPSB Deutschland für mehr Qualität und Transparenz in der Finanzberatung und Finanzplanung ein. Der FPSB Deutschland unterstützt die Stärkung der Honorarberatung ausdrücklich und begrüßt die Forderung der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main, einen Berufsstand und Mindestqualifikationsstandards für reine Honorarberater einzuführen. 

Die Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main stellt in ihrem Positionspapier „Finanzdienst-leistungs- und Kapitalanlageberatung auf Honorarbasis“ die Einführung eines eigenständigen Berufsstandes „Unabhängiger Finanzberater“ zur Diskussion. Der vorgesehene Berufsstand soll einem strikten Provisionsannahmeverbot unterliegen und Beratungsleistungen ausschließlich auf Honorarbasis erbringen. 

Während der FPSB Deutschland die Stärkung der Honorarberatung in Deutschland ausdrücklich unterstützt, stellt sich die Frage, ob die Bezeichnung des Honorarberater-Berufsstandes als „Unabhängige Finanzberater“ die in Deutschland beobachtbare Markt- und Beratungssituation akkurat widerspiegelt. Insbesondere vertritt der FPSB Deutschland die Auffassung, dass unabhängige Finanzberatung und vor allem Beratungsqualität nicht einzig durch die Vergütungsform bestimmt wird. Vielmehr sollte die Vergütungstransparenz gegenüber dem Kunden im Vordergrund der Debatte um Beratungsqualität stehen. Solange der Kunde auf Basis transparenter Entscheidungsgrundlagen die für ihn ideale Kombination von Beratungs- und Vermittlungsleistung frei wählen kann, sollten Beratungen auf Provisionsbasis bzw. adäquate Mischformen der Vergütung denkbar sein. Dies entspricht auch dem Interesse des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), die Honorarberatung zukünftig im Sinne des Verbrauchers als Alternative zur Beratung auf Provisionsbasis zu stärken. 

Weiterhin muss bei der Schaffung eines eigenständigen Berufsstandes eingehend über Umfang und Tiefe zugrunde liegender Mindestqualifikationen nachgedacht werden. Das Positionspapier der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main sieht vor, Umfang und Tiefe der Qualifikation am abgedeckten Dienstleistungsspektrum zu orientieren und stellt hierbei insbesondere auch auf ganzheitliche Finanzplanung ab. Angelehnt an die vom Bundesverbraucherschutzministerium angestoßene Diskussion um Mindestqualifikationen in der Finanzberatung und in Übereinstimmung mit der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main, tritt der FPSB Deutschland ebenfalls für eine ganzheitlich ausgerichtete und nicht auf einzelne Produktsparten limitierte Mindestqualifikation ein. Zwar bilden fundierte Produktkenntnisse die Basis für jede Finanzberatung, doch sind darüber hinaus insbesondere ganzheitliche und prozessorientierte Beratungskompetenzen in der Finanzplanung notwendig, um dem Verbraucherschutz angemessen Rechnung zu tragen. Die ausschließliche Fokussierung auf Produktkenntnisse, wie sie in tradierten Ausbildungsgängen verankert ist, birgt die Gefahr einer rein produktzentrierten Verkaufsberatung. Um eine ganzheitliche und kundengerechte Beratung sicherzustellen, bedarf es daher finanzplanungsprozessualer Methodenkompetenz. „Die international anerkannte Norm ISO 22222 Personal Financial Planning (Private Finanzplanung) kann hier Orientierung bieten. Sie stellt die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt und lässt Vertriebsanreize in den Hintergrund treten. Durch die strengen Vorgaben an die Erfahrung und Fähigkeiten des Beraters sowie das ethische Verhalten gegenüber dem Kunden, gewährleistet ISO 22222 zudem höchstmöglichen Verbraucherschutz“, erläutert Arndt Stiegeler, Vorstandsmitglied des Financial Planning Standard Board Deutschland e.V.

Gerade im jetzigen Marktumfeld stehen Honorarberater vor der zentralen Aufgabe, ihre Honorarforderungen mit entsprechend hochwertiger Beratungsqualität dem Kunden gegenüber zu legitimieren und die zu erbringende Beratungsqualität ex ante auch zu signalisieren. Neben ISO 22222 kommt hierbei insbesondere auch dem Certified Financial Planner-Zertifikat eine große Bedeutung zu. „Das international anerkannte CFP-Zertifikat verbürgt höchste Qualität und Transparenz in der Finanzplanung. Gleichermaßen hilft es dem Berater, die mit dem Gütesiegel belegte Qualität nachhaltig gegenüber dem Kunden zu positionieren“, so Stiegeler weiter.

Durch die klare Trennung von Beratungs- und Vermittlungs​leistungen in Form von Finanzplanung und deren Umsetzung, vermeiden CFP die Kollision von Verbraucher- und Beraterinteressen bzw. einen oftmals kritisierten vertriebsorientierten Produktverkauf unter dem Deckmantel vermeintlicher Finanzberatung. Hierbei stehen insbesondere die Berufs​grundsätze der Integrität, Objektivität und Neutralität im Vordergrund, da durch diese ein Höchstmaß an verbraucherorientierter Transparenz gewährleistet wird.

Eine nachvollziehbare Trennung von Beratung und Vermittlung verschafft dem Verbraucher dabei ein adäquates Verständnis von der Eigenständigkeit und Wertigkeit beider Prozessschritte. Regelmäßige Rezertifizierungsnachweise für CFP garantieren zudem eine dauerhaft hochwertige Beratung, worauf eine langfristige Vertrauensbeziehung aufgebaut werden kann. Zudem wird der Honorarzahlungsanspruch der Berater legitimiert, die ihre Dienstleistungen teilweise oder ausschließlich auf Honorarbasis anbieten. 

#  #  #

Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. als Zertifizierungsorganisation für CFP und CFEP in Deutschland erarbeitet die Standards für die finanzplanerische Beratung und deren Umsetzung, entwickelt und überprüft die Ausbildungsregeln, zertifiziert zum Certified Financial Planner sowie zum Certified Foundation and Estate Planner und führt ein über das Internet zugängliches Register aller deutschen CFP und CFEP. Gleichzeitig überwacht der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. die laufende Fort- und Weiterbildung der CFP und CFEP, welche Voraussetzung für die im 2-Jahres-Rhythmus stattfindende Re-Zertifizierung ist. Er fungiert weiterhin als Prüf- und Begutachtungsstelle für die Zertifizierung zum „DIN-geprüften privaten Finanzplaner“. Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Mitglied im Financial Planning Standards Board Ltd., dem weltweiten Zusammenschluss aller nationalen CFP-Organisationen. Weitere Informationen erhältlich unter www.fpsb.de
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